
Einsatz der Vorsitzenden der Prüfungskommissionen 

 

Die Vorsitzenden werden nach den Kriterien laut Ministerialdekret Nr. 183/2019 (siehe Anlage 3) 

ernannt: 

 

Schritt 1: 

Alle Schulführungskräfte und Lehrpersonen aus dem Verzeichnis der Vorsitzenden sowie alle 

Lehrpersonen, die nicht im Verzeichnis eingetragen sind, aber die entsprechenden Voraussetzungen 

(siehe unten) erfüllen (die Schulführungskräfte und Lehrpersonen, welche im Verzeichnis eingetragen 

sind, haben auf jeden Fall Vorrang gegenüber jenen, welche die Voraussetzungen erfüllen, aber nicht 

im Verzeichnis eingetragen sind), werden nach den folgenden Kriterien in absteigender Reihenfolge 

geordnet: 
1. Schulführungskräfte der Oberschule (Schulführungskräfte mit denselben Voraussetzungen werden 

aufgrund des Dienstalters gereiht, welches sich aus dem Dienstalter als Schulführungskraft und als 

Lehrperson in der Stammrolle ergibt; bei gleicher Reihung ergibt sich der Vorrang aus dem Alter); 

2. Lehrpersonen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag an einer Oberschule mit mindestens 

zehnjähriger Berufserfahrung in der Stammrolle, welche in die Rangliste der Gewinnerinnen/Gewinner 

eines Wettbewerbs für Schulführungskräfte eingetragen sind; 

3. Lehrpersonen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag an einer Oberschule mit mindestens 

zehnjähriger Berufserfahrung in der Stammrolle, die in den vergangenen drei Jahren (inklusive des 

laufenden Schuljahres) für mindestens ein Jahr einen Direktionsauftrag innehatten; 

4. Lehrpersonen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag an einer Oberschule mit mindestens 

zehnjähriger Berufserfahrung in der Stammrolle, die in den vergangenen drei Jahren (inklusive des 

laufenden Schuljahres) für mindestens ein Jahr Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Schulführungskraft 

waren; 

5. Lehrpersonen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag an einer Oberschule mit mindestens 

zehnjähriger Berufserfahrung in der Stammrolle, die über einen mindestens vierjährigen 

Hochschulabschluss oder ein Diplom eines Fachlaureats/Masterlaureatsstudienganges verfügen; 

6. Lehrpersonen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag an einer Oberschule mit mindestens 

zehnjähriger Berufserfahrung in der Stammrolle. 

 

Lehrpersonen mit denselben Voraussetzungen werden aufgrund des Dienstalters gereiht; bei gleicher 

Reihung ergibt sich der Vorrang aus dem Alter. 

 

 

Schritt 2: 

Die Schulführungskräfte und Lehrpersonen, die nach den obgenannten Kriterien gereiht wurden, 

werden den Prüfungskommissionen in absteigender Reihenfolge wie folgt zugewiesen: 

a) innerhalb der Dienst- oder Wohnsitzgemeinde, aufgrund der geäußerten Präferenz; 

b) innerhalb der Provinz, in der er/sie ihren Dienst oder Wohnsitz hat, aufgrund der geäußerten 

Präferenz; 

c) innerhalb der Dienst- oder Wohnsitzgemeinde, von Amts wegen; 

d) in der Provinz, in der er/sie ihren Dienst oder Wohnsitz hat, von Amts wegen. 


